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Vorwort

Diese Arbeit wurde im Wintersemester 2012/13 von der Juristischen Fakultät 
der Humboldt-Universität zu Berlin als Habilitationsschrift angenommen. Sie 
ist unter der Betreuung von Prof. Bernhard Schlink während meiner Tätigkeit 
an seinem Lehrstuhl sowie an den Lehrstühlen von Prof. Volker Neumann und 
Prof. Alexander Blankenagel entstanden. Prof. Ulrich Battis hat das Zweitgut-
achten erstellt. Ihnen allen gilt mein Dank. Ich danke außerdem den Doktoren 
Matthias Kötter, Susanne Leiterer und Ullrich Bruchhold. Sie alle haben das 
Ihre zum Gelingen dieser Arbeit beigetragen. Danken möchte ich zuletzt auch 
der VG Wort für die Gewährung eines Druckkostenzuschusses. Für die Veröf-
fentlichung konnten Gesetzgebung, Literatur und Rechtsprechung bis Ende 
2013 berücksichtigt werden.

Berlin, Genf im Frühjahr 2014 Jakob Julius Nolte
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Einleitung

So möge denn ein günstiger Stern walten über der schweren gesetzgeberischen und wis-
senschaftlichen Arbeit an dem Problem der Verwaltungsgerichtsbarkeit! Möge es gelin-
gen, den richtigen Weg zu finden, auf welchem zum Heile der Staaten die Verbindung 
einer starken, sicheren, zielbewußten Verwaltung mit dem von dem heutigen öffentli-
chen Bewußtsein gebieterisch geforderten Rechtsschutz in den Formen gerichtlichen 
Verfahrens auch für die Verwaltung durchgeführt werden kann!1

Thema dieser Arbeit sind die Eigenständigkeit und die Besonderheiten des Ver-
waltungsprozessrechts gegenüber dem Zivilprozessrecht sowie die Möglichkei-
ten und Grenzen der Übertragung des Zivilprozessrechts auf das verwaltungs-
gerichtliche Verfahren. Das ist kein neues Thema. Der Streit um die Anwend-
barkeit von Zivilprozessrecht im Verwaltungsprozess ist so alt wie die 
Verwaltungsgerichtsbarkeit und das Verwaltungsprozessrecht selbst. Eine ei-
genständige Verwaltungsgerichtsbarkeit besteht in Deutschland seit der zwei-
ten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Im Vergleich zum Zivilprozessrecht kann das 
Verwaltungsprozessrecht nicht auf eine jahrhundertelange, gründliche theore-
tische Durchforschung und praktische Bewährung zurückblicken. Es liegt des-
halb nahe, auf die in langer Entwicklung herausgearbeiteten Regelungen der 
Zivilprozessordnung zurückzugreifen. Dieser Rückgriff ist jedoch von jeher 
auf Kritik gestoßen, weil er den unterschiedlichen Funktionen der beiden Ge-
richtsbarkeiten nicht immer gerecht wird. Bereits 1894 stellte Zorn fest, dass 
„die Nachahmung des Civilprozesses im Verwaltungsstreitverfahren ein Ver-
hängnis“ sei.2 Hat die Verwaltungsgerichtsbarkeit dieselben Aufgaben zu erfül-
len wie die Zivilgerichtsbarkeit? Sind Verwaltungs- und Zivilrichter dabei vor 
die gleichen Probleme gestellt? Kann das Gerichtsverfahren daher nach densel-
ben Regeln ablaufen? In ihrer Gesamtheit wurden diese Fragen zuletzt ausgie-
big vor Erlass der Verwaltungsgerichtsordnung in den Fünfzigerjahren des letz-
ten Jahrhunderts erörtert.3 Seither wird die Frage, ob es einen Bestand von 
Rechtssätzen gibt, der allen Gerichtsverfahren gemeinsam ist, gelegentlich er-

1 Zorn, Verwaltungsgerichtsbarkeit, Verwaltungsarchiv 2 (1894), S.  74/147.
2 Zorn, Verwaltungsgerichtsbarkeit, Verwaltungsarchiv 2 (1894), S.  74/75.
3 Siehe nur Doerr, Allgemeine Lehren, AöR 41, S.  53/54; Kraemer, Gesetz über das Bun-

desverwaltungsgericht, ZZP 1953, S.  1/3; Schoen, Verwaltungsprozess, DÖV 1951, S.  439/440; 
Wacke, Gegenstand und Rechtskraft der verwaltungsgerichtlichen Klage, AöR 79, S.  158/159; 
eingehend Menger, System des verwaltungsgerichtlichen Rechtsschutzes.



2 Einleitung

neut aufgeworfen, wenn die Idee einer einheitlichen Prozessordnung wieder 
aufkommt. Weil die Verfahrensarten aber grundsätzlich differieren, wird diese 
Vorstellung regelmäßig noch vor einer eingehenden Auseinandersetzung wie-
der verworfen.4

Die denkbaren Lösungen schwanken dabei zwischen zwei Polen, die bereits 
im 19. Jahrhundert ausformuliert wurden: Die justizstaatliche Lösung sah vor, 
die Verwaltungsrechtsprechung der ordentlichen Gerichtsbarkeit zu überlas-
sen. Die Gegenansicht sah im verwaltungsgerichtlichen Verfahren die Fortset-
zung des Verwaltungsverfahrens, das nicht mit einem zivilprozessualen Verfah-
ren zu vergleichen, jedenfalls nicht mit der ordentlichen Justiz zu vermischen 
sei. Bis heute wird entweder die Einheit des gerichtlichen Verfahrens oder die 
Nähe zum jeweiligen materiellen Recht betont. Nimmt man die grundsätzliche 
Vergleichbarkeit gerichtlicher Verfahren an, kann eine allgemeine Prozesslehre 
entwickelt und die Prozessordnungen aller Fachgerichtsbarkeiten weitgehend 
vereinheitlicht werden. Wird andererseits die Nähe des jeweiligen Prozessrechts 
zum materiellen Recht betont, können das Verwaltungsgerichtsverfahren und 
das Verwaltungsverfahren als funktionale Einheit gesehen werden. Diese Sicht 
führt zu einer Orientierung des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens am mate-
riellen Verwaltungsrecht anstatt am Zivilprozessrecht.

Bis heute gibt es keine an Vollständigkeit dem Zivilprozessrecht entsprechen-
de Prozessordnung für den Verwaltungsprozess. Die Verwaltungsgerichtsord-
nung ist lückenhaft und verweist dort, wo sie keine eigenen Regelungen enthält, 
zum Teil konkret, zum Teil pauschal auf die Zivilprozessordnung und das Ge-
richtsverfassungsgesetz. Die Verwaltungsgerichtsordnung folgt damit einem 
auch schon früher praktizierten Mittelweg zwischen der Anwendung des Zivil-
prozessrechts im verwaltungsgerichtlichen Verfahren und der Schaffung eines 
eigenständigen Verwaltungsprozessrechts.5 Dabei erfolgt die Anwendung des 
Zivilprozessrechts nach einem differenzierten System der entsprechenden An-
wendung. Entweder werden zivilprozessuale Regelungen durch Spezialverwei-
se vorbehaltlos in das verwaltungsgerichtliche Verfahren übertragen. Oder die 
Anwendung des Zivilprozessrechts erfolgt nur, wenn die Gemeinsamkeiten der 
Verfahrensarten das zulassen. Die Diskussion um die Vergleichbarkeit der Ver-
fahrensarten wird von Fall zu Fall geführt, wenn es darum geht eine Regelung 
des Zivilprozessrechts im verwaltungsgerichtlichen Verfahren anzuwenden. 
Dabei verlieren die Detaildiskussionen häufig den Anschluss an die theoreti-
schen Grundlagen der Regelungskonzeption, die von der Verwaltungsgerichts-

4 Vgl. dazu bis 1985 Ule, Verwaltungsrechtsschutz in der Nachkriegszeit, S.  100; zuletzt 
Meyer-Ladewig, Aktualität einer Vereinheitlichung des Prozessrechts, NVwZ 2007, 
S.  1262/1263, 1265.

5 Bereits vermittelnd und von Fall zu Fall differenzierend Friedrichs, Besonderheiten des 
Verwaltungsstreitverfahrens, Verwaltungsarchiv 6 (1898), S.  358/372 f.; ebenso die Zusam-
menstellung von Einzelfällen bei Schoen, Verwaltungsprozess, DÖV 1951, S.  439/440.
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ordnung mit seinem differenzierten Verweisungssystem verfolgt wird. Die Ein-
zellösungen scheinen einer eher unsystematischen Kasuistik zu folgen. Die 
Unterschiede zwischen den verschiedenen Verweisungsformen werden ver-
wischt.

Hier geht es darum, die Einzelfragen zu beantworten, dabei aber den Blick 
auf die Gesamtkonzeption nicht zu verlieren. Es soll eine klare Linie zwischen 
den Funktionen, den Grundsätzen und Grundzügen des verwaltungsgerichtli-
chen Verfahrens und der Lösung der Anwendungsprobleme im Einzelfall gezo-
gen werden. Dabei soll es nicht darum gehen, losgelöst von normativen Grund-
legungen und fünfzigjähriger Rechtsprechungstradition, pauschal für oder ge-
gen eine Anwendung des Zivilprozessrechts zu plädieren. Ziel ist vielmehr eine 
dogmatisch einwandfreie Systematisierung der Übernahme von Zivilprozess-
recht im verwaltungsgerichtlichen Verfahren. Zwischen einer „justizstaatlichen 
Lösung“ und einer Eigenständigkeit des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens 
in Anlehnung an das materielle Verwaltungsverfahrensrecht ist eine abgewoge-
ne und funktionsgerechte differenzierte Lösung zu finden. Das Verwaltungs-
prozessrechts ist vor einer Zivilprozessualisierung ebenso zu bewahren wie vor 
dem Verlust des spezifisch Gerichtlichen im Prozessrecht. Einerseits muss ange-
sichts der zunehmenden Systematisierung des Verwaltungsprozessrechts Ab-
stand zur Idee gewonnen werden, das Zivilprozessrecht als „Mutterboden“ des 
Prozessrechts zu sehen, von dem sich auch das Verwaltungsprozessrecht nicht 
hat lösen können. Andererseits dürfen vermeintliche Unterschiede oder Ent-
wicklungen im materiellen Recht nicht zu einer wahllosen Entbindung von Pro-
zessregeln führen, die im Zivilprozessrecht verankert sind. In dieser Arbeit geht 
es um die Systematisierung und Konsolidierung des beschrittenen Mittelweges. 
Dabei soll insbesondere auf eine klare Dogmatik bei der Anwendung des diffe-
renzierten Verweisungssystems der VwGO geachtet werden, wie sie bislang 
kaum zu finden ist.6

Dazu wird im ersten Kapitel die Entstehung und Entwicklung der Verwal-
tungsgerichtsbarkeit als Prozess dargestellt, in dessen Verlauf sich die Verwal-
tungsgerichtsbarkeit und das Verwaltungsprozessrecht vom Zivilprozess lös-
ten. Die historische Darstellung dient als Hintergrund für die folgenden syste-
matischen Ausführungen. Im zweiten Kapitel werden die Funktionen der 
Verwaltungsgerichtsbarkeit und der Zivilgerichtsbarkeit einander gegenüber 
gestellt. Anknüpfend an die historische Entwicklung sollen die unterschiedli-
chen Zwecke und Aufgaben der Prozessarten herausgearbeitet werden, die den 
Grund für die unterschiedliche Ausgestaltung der Prozessrechte bilden. Darauf 
aufbauend werden anschließend im dritten Kapitel die Grundzüge des verwal-
tungsgerichtlichen Verfahrens in Abgrenzung zum zivilgerichtlichen Verfahren 

6 Eine vergleichbar klare Verweisungsdogmatik liegt in Ansätzen lediglich Meissners 
Kommentierung von §  173 VwGO im Kommentar von Schoch/Schneider/Bier zugrunde.



4 Einleitung

dargestellt. Mit dieser Gegenüberstellung werden die funktionsbedingten Un-
terschiede der Prozessrechte gut erkennbar. Sie bereitet zudem die Detailver-
gleiche vor, die später bei der Frage der Anwendbarkeit einzelner zivilprozes-
sualer Regelungen im Verwaltungsprozess vorzunehmen sind. Das vierte Kapi-
tel behandelt die normativen Grundlagen der Anwendung des Zivilprozessrechts 
im verwaltungsgerichtlichen Verfahren, also die Verweisungsvorschriften der 
Verwaltungsgerichtsordnung. Die Antwort auf die Frage, ob eine zivilprozes-
suale Regelung im Verwaltungsprozess Anwendung findet, kann bei der 
Rechtsanwendung nur von diesen normativen Grundlagen ausgehen. Im fünf-
ten bis siebten Kapitel wird die Anwendung zivilprozessualer Regelungen im 
Hinblick auf die zuvor erarbeiteten Grundlegungen im Einzelnen überprüft. 
Dabei sind die Spezialverweise Gegenstand des fünften und sechsten und die 
Anwendung des Zivilprozessrechts über den Generalverweis in §  173 VwGO 
Gegenstand des siebten Kapitels.



1. Kapitel

Die Entstehung des Verwaltungsprozessrechts

Die Frage nach der Anwendbarkeit des Zivilprozessrechts im Verwaltungspro-
zess ist nicht neu. Die Verwaltungsgerichtsbarkeit hat im Gegensatz zur ordent-
lichen Gerichtsbarkeit eine kurze Vergangenheit, auch wenn der Verwaltungs-
rechtsschutz im materiellen Sinn, verstanden als rechtliche Kontrolle von Maß-
nahmen der exekutiven Gewalt, durchaus älter ist.1 Seit der Entstehung der 
Verwaltungsgerichtsbarkeit wird darüber diskutiert, inwiefern die älteren zivil-
prozessualen Regelungen auch auf das Verfahren im Verwaltungsprozess An-
wendung finden sollen. Die folgende historische Zusammenfassung der Ent-
wicklung des Verwaltungsprozessrechts lenkt den Blick besonders auf das Ver-
hältnis der Prozessrechte zueinander, um die weiteren Ausführungen historisch 
verorten zu können.

I. Verwaltungsrechtsschutz vor Entstehung  
der Verwaltungsgerichtsbarkeit

1. Verwaltungsrechtsschutz durch Reichsgerichte

Im gemeinen deutschen Recht des alten Reichs war grundsätzlich gegen jede 
Verletzung eines Privatrechts im Sinne eines subjektiven Rechts, das einer na-
türlichen Person zustehen konnte, Rechtschutz möglich.2 Das konnten mangels 
Differenzierung zwischen Privatrecht und öffentlichem Recht auch Rechte ei-
nes Individuums gegenüber der Obrigkeit sein, die wir heute als öffent-
lich-rechtliche qualifizieren würden.3 Obwohl gegen Ende des alten Reiches fast 
alle deutschen Fürsten ein umfassendes „privilegio de non apellando“ erlangt 
hatten, womit die Rechtsprechung der Landesgerichte grundsätzlich dem Ein-
fluss der Reichsrechtsprechung entzogen war, hatten die Landesherren selbst 
ihren privilegierten Gerichtsstand bei den Reichsgerichten (Reichskammerge-

1 Sellmann, Verwaltungsgerichtsbarkeit, S.  26 ff.; Rüfner, Verwaltungsgerichtsbarkeit, 
Verwaltungsgeschichte Bd.  3, S.  909; Unruh, Vom Gesetzesstaat zum Rechtsstaat, DVBl. 
1975, S.  838/840.

2 Rüfner, Verwaltungsgerichtsbarkeit, Verwaltungsgeschichte Bd.  3, S.  909; ders., Verwal-
tungsrechtsschutz in Preußen (1962), S.  20, 27 ff.; ders., Verwaltungsrechtsschutz im 19. Jahr-
hundert, DÖV 1963, S.  719.

3 Kaufmann, Untersuchungsgrundsatz, S.  62 f.
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richt und Reichshofrat). Damit war gegen Landesherren, von wenigen Ausnah-
men abgesehen, Rechtsschutz vor den Reichsgerichten möglich.4 Der Rechts-
schutz war aber nicht umfangreich, da die Privatrechte der Bürger auf wohler-
worbene Rechte beschränkt waren. Wohlerworbene Rechte waren nur sehr 
restriktiv anerkannt. Natürliche Rechte der Untertanen, wie etwa eine allge-
meine Handlungsfreiheit, waren jedenfalls in der Gerichtspraxis bis zum Ende 
des Reiches nicht anerkannt. War ein so verstandenes Privatrecht nicht betrof-
fen, handelte es sich bei der hoheitlichen Maßnahme nicht um eine Justizsache, 
sondern um eine Regierungssache, die von der rechtlichen Überprüfung ausge-
schlossen war. Der Rechtsschutz war insofern nur ein Bestandsschutz zuvor 
zuerkannter, in der Regel vermögenswerter Rechte, nicht jedoch eine umfassen-
de Rechtskontrolle hoheitlicher Maßnahmen der Landesherren.5 Selbst der ver-
bleibende Rechtsschutz war für den durchschnittlichen Untertan praktisch wir-
kungslos. Die Kenntnis der Möglichkeit des Rechtsschutzes war nur bei privi-
legierten Untertanen vorhanden. Die Anrufung des Reichsgerichts war erst 
nach langwierigen und kostspieligen landesrechtlichen Vorverfahren möglich.6 
Die Verfahrensdauer war überlang, häufig kam es gar nicht zu einer Entschei-
dung.7 Die Urteile des Reichgerichts wurden zunehmend ignoriert und deren 
Vollstreckung war faktisch unmöglich.8 Aber theoretisch gab es ein Gerichts-
verfahren zum Schutz gegen hoheitliche Akte, der sich nicht nur auf Entschädi-
gungsansprüche im Sinne des Grundsatzes „dulde und liquidiere“ beschränkte. 
Alleine die Existenz eines solches Verfahrens ermöglichte die rechtliche Erfas-
sung der Ausübung von Hoheitsgewalt.9 Bei den Verfahren fand das allgemeine 
ordentliche (Zivil-)Prozessrecht Anwendung. Ein Grund für institutionelle 
oder verfahrensrechtliche Differenzierung wurde nicht gesehen.10

4 Görlitz, Verwaltungsgerichtsbarkeit, S.  15; Kaufmann, Untersuchungsgrundsatz, S.  62 f.; 
Rüfner, Verwaltungsgerichtsbarkeit, Verwaltungsgeschichte Bd.  3, S.  909 f.; ders., Verwal-
tungsrechtsschutz in Preußen (1962), S.  20, 23 f.; ders., Verwaltungsrechtsschutz in Preußen 
(1985), S.  4; Sellmann, Verwaltungsgerichtsbarkeit, S.  29 ff.

5 Eingehend mit Auswertung der Literatur am Ende des 18. Jahrhunderts, die zum Teil 
deutlich weiter ging als die Gerichtspraxis, Rüfner, Verwaltungsrechtsschutz in Preußen 
(1962), S.  25 ff.; zusammenfassend ders., Verwaltungsrechtsschutz in Preußen (1985), S.  4 f.; 
Sellmann, Verwaltungsgerichtsbarkeit, S.  44 ff.

6 Rüfner, Verwaltungsrechtsschutz in Preußen (1962), S.  24 f.; Sellmann, Verwaltungsge-
richtsbarkeit, S.  30, 33 ff.

7 Sarwey, Verwaltungsrechtspflege, S.  169.
8 Görlitz, Verwaltungsgerichtsbarkeit, S.  16 f.; Rüfner, Verwaltungsrechtsschutz in Preu-

ßen (1962), S.  24 f.
9 Schmidt-Aßmann, in: Schoch/Schneider/Bier, VwGO Einl. Rn.  71.
10 Kaufmann, Untersuchungsgrundsatz, S.  63.
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2. Verwaltungsrechtsschutz in den Ländern:  
Kammerjustiz und Administrativjustiz

Zum Ende des Reiches gab es in fast allen Territorien die Möglichkeit, vor Lan-
desgerichten Rechtsschutz gegen die Landesherren zu suchen, der den Rechts-
schutz vor dem Reichsgericht in der Regel verdrängte.11 Ebenso waren für Ver-
fügungen untergeordneter Behörden, von Land zu Land im Einzelnen sehr 
unterschiedlich geregelt, Landesgerichte zuständig.12 Diese konnten die Verein-
barkeit der Maßnahme mit den Landesgesetzen überprüfen.13 Auch hier ging 
der Rechtsschutz über Entschädigungsansprüche hinaus.14 Soweit Rechtsschutz 
durch die ordentlichen Gerichte gewährt wurde, war auch hier in der Regel die 
Verletzung eines „privaten Rechtes“ erforderlich. Der Rechtsschutz von den or-
dentlichen Gerichten wurde allerdings zunehmend eingeschränkt und die 
Rechtskontrolle von Behördenentscheidungen wurde Verwaltungsbehörden 
zugewiesen.15 Diese „Kameraljustiz“ bzw. „Kammerjustiz“, später im südlichen 
Raum auch „Administrativjustiz“, war eine Rechtsschutzinstanz, die in der Re-
gel mit Juristen besetzt war und rechtliche Entscheidungen fällte; sie war aber 
keine unabhängige Gerichtsbarkeit, sondern eine verwaltungsinterne Rechts-
kontrolle. Rechtsschutz gab es also zum Teil bei Gerichten und zum Teil bei 
Verwaltungsbehörden.16

Das im Rahmen der Kammerjustiz angewandte Verfahrensrecht war von 
Territorium zu Territorium unterschiedlich. In der Regel liefen die Kontrollver-
fahren durch die Verwaltung nicht gerichtsförmig ab, sondern nach den Grund-
sätzen des Verwaltungsverfahrens. Daher galten häufig nur rudimentäre Ver-
fahrensregeln. Beschwerden im Verwaltungswege waren zumeist formlos und 
im Übrigen weitgehend ohne vorgeschriebenes Verfahren nach Verwaltungs-

11 Görlitz, Verwaltungsgerichtsbarkeit, S.  18; Rüfner, Verwaltungsrechtsschutz in Preußen 
(1962), S.  45 f., der ausführt, dass diese Ersetzung rechtlich ausgesprochen zweifelhaft war, da 
sich die Fürsten so der Kontrolle des Reichsgerichts entzogen; ders., Verwaltungsrechtsschutz 
in Preußen (1985), S.  5 f.; Sellmann, Verwaltungsgerichtsbarkeit, S.  35 ff.

12 Eingehend Poppitz, Anfänge der Verwaltungsgerichtsbarkeit, AöR 1943, S.  158 ff.; Rüf-
ner, Verwaltungsrechtsschutz im 19. Jahrhundert, DÖV 1963, S.  719; ders., Verwaltungs-
rechtsschutz in Preußen (1962), S.  51 ff.; Sellmann, Verwaltungsgerichtsbarkeit, S.  74, der vor 
allem auf große Unterschiede im norddeutschen Raum hinweist.

13 Rüfner, Verwaltungsrechtsschutz in Preußen (1962), S.  51 ff.
14 Rüfner, Verwaltungsrechtsschutz in Preußen (1985), S.  7.
15 Görlitz, Verwaltungsgerichtsbarkeit, S.  18 f.; Kaufmann, Untersuchungsgrundsatz, 

S.  64 f.; zu Baden Rapp, 100 Jahre Verwaltungsgerichtshof, S.  4; zu Preußen Rüfner, Verwal-
tungsrechtsschutz in Preußen (1962), S.  66 ff.; ders. Verwaltungsrechtsschutz in Preußen 
(1985), S.  7.

16 Görlitz, Verwaltungsgerichtsbarkeit, S.  22 f.; Rüfner, Verwaltungsrechtsschutz in Preu-
ßen (1962), S.  56 ff., der allerdings auch ausführt, dass dies im 18. Jahrhundert gar nicht so ei-
nen erheblichen Unterschied darstellt, wie dies aus heutiger Sicht wirkt, da Gerichte und Ver-
waltungsbehörden auch organisatorisch häufig noch nicht streng voneinander getrennt wa-
ren, vor allem in den unteren Instanzen (konkret zu Preußen ebd., S.  64 f.).
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grundsätzen zu behandeln.17 Kennzeichnend für diese Verfahren war regelmä-
ßig die in der Verwaltung übliche umfassende Untersuchungskompetenz der 
befassten Behörde.18 Dieser Unterschied zum ordentlichen Prozessrecht wurde 
durchaus reflektiert und mit dem besonderen Verfahrensgegenstand in Verbin-
dung gebracht. Eine Behörde dürfe einerseits dem Staat kein Recht vergeben, 
andererseits auch nicht auf Kosten der Untertanen unrechtmäßig handeln. Im 
Hinblick auf die fehlende Dispositionsbefugnis über den Streitgegenstand und 
mit Rücksichtnahme auf ggf. unterlegene Rechtspositionen der Untertanen 
wurde also mehr Wert auf die materielle Richtigkeit der Entscheidung gelegt.19

Ausnahmen stellten zunächst Preußen und Bayern dar. In Bayern galt der 
Codex judiciarius bavaricus, also das allgemeine ordentliche Prozessrecht, al-
lerdings mit der ausdrücklichen Abweichung, dass der Untersuchungsgrund-
satz galt.20 Auch in Preußen galt, zumindest in Fällen größerer Bedeutung, für 
Verfahren vor der Kammerjustiz das allgemeine ordentliche Prozessrecht des 
Codex Fridericianus. Zwischen einem dem öffentlichen Recht oder Zivilrecht 
entsprechenden Verfahren wurde dort nicht unterschieden. In Abweichung 
zum gemeinen deutschen Zivilprozessrecht waren in Preußen allerdings auch 
im ordentlichen Prozessrecht die Kompetenzen des Gerichts, von Amts wegen 
den Sachverhalt zu erforschen, besonders groß. Daher bestand weniger Not-
wendigkeit zur Differenzierung.21

In einigen süddeutschen Ländern, so in Württemberg und mit Einschrän-
kungen in Bayern und im Großherzogtum Hessen, entwickelten sich in der ers-
ten Hälfte des 19. Jahrhunderts besondere justizförmige Verfahren der sog. Ad-
ministrativjustiz, die einen beachtlichen gerichtsförmigen Rechtsschutz gegen 
Verfügungen der Verwaltung zu gewähren vermochten.22 Diese ausgestalteten 
Verfahren der Administrativjustiz können in gewisser Weise als Vorläufer des 
verwaltungsgerichtlichen Verfahrens gesehen werden, da diese bereits ein vom 
Untersuchungsgrundsatz dominiertes justizförmiges Streitverfahren darstell-

17 Apelt, Sächsische Verwaltungsrechtspflege, S.  22; Sellmann, Verwaltungsgerichtsbar-
keit, S.  41.

18 Apelt, Sächsische Verwaltungsrechtspflege, S.  22; Kaufmann, Untersuchungsgrundsatz, 
S.  71; Sellmann, Verwaltungsgerichtsbarkeit, S.  41.

19 Kaufmann, Untersuchungsgrundsatz, S.  73.
20 Kaufmann, Untersuchungsgrundsatz, S.  77; Poppitz, Anfänge der Verwaltungsgerichts-

barkeit, AöR 1943, S.  158/209 f.; Sellmann, Verwaltungsgerichtsbarkeit, S.  56.
21 Kaufmann, Untersuchungsgrundsatz, S.  26 ff., 64 ff.; Sellmann, Verwaltungsgerichts-

barkeit, S.  40.
22 Kaufmann, Untersuchungsgrundsatz, S.  70 ff.; Poppitz, Anfänge der Verwaltungsge-

richtsbarkeit, AöR 1943, S.  158/194 ff., 202 ff., 207 ff.; Rüfner, Verwaltungsgerichtsbarkeit, 
Verwaltungsgeschichte Bd.  3, S.  909/910; ders., Verwaltungsrechtsschutz im 19. Jahrhundert, 
DÖV 1963, S.  719/724 f.; zu Württemberg und Bayern Sarwey, Verwaltungsrechtspflege, 
S.  255 ff., 268 ff.; eingehend Sellmann, Verwaltungsgerichtsbarkeit, S.  50 ff.



9II. Die Entstehung der Verwaltungsgerichtsbarkeit im 19. Jahrhundert

ten.23 Im Zuge der Restauration wurde die Administrativjustiz allerdings zu-
nehmend abgebaut.24 In den anderen Ländern trennte sich das verwaltungsin-
terne Rechtsschutzverfahren zunehmend von den Grundsätzen einer gerichtli-
chen Entscheidung.25 Die Verwaltungsinstanzen wurden hierarchisiert und 
verloren ihre unabhängige Entscheidungsbefugnis.26

II. Die Entstehung der Verwaltungsgerichtsbarkeit  
im 19. Jahrhundert

1. Rechtsschutzdefizit

Im Zuge des Absolutismus kam es an der Wende des 18. zum 19. Jahrhundert zu 
einer zunehmenden Beschränkung der Kompetenzen der ordentlichen Ge-
richtsbarkeit zugunsten der verwaltungsinternen Justiz, um die Verwaltung 
von richterlicher Einwirkung unabhängig zu machen.27 Zunächst führte die 
Auflösung des Reiches und damit der Reichsgerichte zu einer Lücke beim 
Rechtsschutz gegen hoheitliche Maßnahmen der Landesherren.28 Zunehmend 
wurden auch Maßnahmen der unteren Behörden zu nicht justiziablen Hoheits-
akten erklärt. Außerdem wurde die Beschränkung des Rechtsschutzes auf die 
Verletzung von Privatrechten nunmehr so verstanden, dass es sich dabei um 
Privatrechtsverhältnisse handeln müsse. Darüber hinaus wurde der Rechts-
schutz vor den ordentlichen Gerichten in vielen Fällen per Gesetz ausgeschlos-
sen.29 In Süddeutschland wurde unter französischem Einfluss die Zuständigkeit 
der ordentlichen Gerichte gegen Verfügungen der Verwaltung gänzlich abge-
schafft.30 Der Administrativjustiz wurde zunehmend Misstrauen entgegenge-
bracht.31

23 Kaufmann, Untersuchungsgrundsatz, S.  70 ff.; Poppitz, Anfänge der Verwaltungsge-
richtsbarkeit, AöR 1943, S.  158/161.

24 Sellmann, Verwaltungsgerichtsbarkeit, S.  49, 58, 64 f. Vgl. die Darstellung zu Sachsen bei 
Apelt, Sächsische Verwaltungsrechtspflege, S.  2 f.

25 Vgl. eingehend zu Preußen Rüfner, Verwaltungsrechtsschutz in Preußen (1962), S.  135 f., 
139; allgemein Sellmann, Verwaltungsgerichtsbarkeit, S.  49.

26 Gneist, Verwaltungsjurisdiction, Verhandlungen des zwölften deutschen Juristentages 
1875, S.  221/225 f.

27 Rüfner, Verwaltungsrechtsschutz im 19. Jahrhundert, DÖV 1963, S.  719/720; ders., Ver-
waltungsrechtsschutz in Preußen (1985), S.  17 ff.

28 Rapp, 100 Jahre Verwaltungsgerichtshof, S.  5; Rüfner, Verwaltungsgerichtsbarkeit, Ver-
waltungsgeschichte Bd.  3, S.  909/910; ders., Verwaltungsrechtsschutz im 19. Jahrhundert, 
DÖV 1963, S.  719/720; Sellmann, Verwaltungsgerichtsbarkeit, S.  35.

29 Ausführlich m.w.N. Rüfner, Verwaltungsrechtsschutz im 19. Jahrhundert, DÖV 1963, 
S.  719/720 ff. Eingehend zu Preußen ders., Verwaltungsrechtsschutz in Preußen (1962), S.  89 ff. 
und Zusammenfassung S.  167 f.; Sellmann, Verwaltungsgerichtsbarkeit, S.  64 f.

30 Rüfner, Verwaltungsrechtsschutz im 19. Jahrhundert, DÖV 1963, S.  719/724.
31 Sellmann, Verwaltungsgerichtsbarkeit, S.  42 f.


